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Rahmenbedingungen  
für den Bund:

Entwicklung der Haushaltslage des Bundes

Die Haushaltsituation hat sich in 2011 gegenüber 2010 stabilisiert. Dem- 
zufolge verbessert sich, so die Steuerschätzung vom November 2011 die  
Einnahmesituation des Bundes, um 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  
Für 2012 wird ein Steuerplus von 1,3 Prozent (gegenüber dem Jahr 2011)  
erwartet. Auch die Nettokreditaufnahme soll, so die Steuerschätzer, sinken.

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen beim Bund

In den letzten zwei Jahrzehnten hat es erhebliche organisatorische und perso-
nalwirtschaftliche Veränderungen im Bereich des Bundes gegeben. Sie haben 
dazu geführt, dass die Beschäftigtenzahlen beim Bund von etwa 502.000  
im Jahre 2000 auf etwa 457.300 im Jahr 2010 gesunken sind. Das entspricht 
einem Abbau bei den Beschäftigten von 10 Prozent.
  

Entwicklung der Personalkosten des Bundes

Die Personalkosten der öffentlichen Arbeitgeber sind von etwa 9 Prozent des 
Bruttoinlandproduktes (BIP) im Jahr 1993 auf unter 7 Prozent im Jahr 2008  
gefallen. Die Personalkosten des Bundes sind von 26.517 Mio. Euro (im Jahr 
2000) auf 27.012 Mio. Euro (im Jahr 2008) gestiegen. D. h. die Personalaus-

gaben sind in einem Zeitraum von acht Jahren nur um 1,87 Prozent gestiegen. 
Im gleichen Zeitraum ist das Bruttoinlandsprodukt von 2.062,50 Mrd. Euro auf 
2.481,20 Mrd. Euro angestiegen. Somit ist die Wirtschaftsleistung im Zeitraum 
von acht Jahren um 20,3 Prozent angewachsen. Wären die Personalkosten 
entsprechend dem Wirtschaftswachstum angestiegen, wäre ein Spielraum von 
etwa 18 Prozent möglich gewesen.

Beispiele zu einzelnen Arbeitsfeldern des öffentlichen Dienstes

Beispiel Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Ohne WSV wäre es einfach Wasser, mit den Beschäftigten der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes – kurz WSV – sind es Bundeswasserstra-
ßen. Die Kolleginnen und Kollegen leisten nicht nur Betrieb und Unterhaltung, 
Aus- und Neubau von ca. 23.000 km2 Seewasserstraße und knapp 8.000 km 
Binnenwasserstraße, sie stellen auch die Strompolizei-, die Schifffahrtspolizei- 
und die Bauaufsichtsbehörde und sorgen für die Erfüllung des im Grundgesetz 
verankerten Auftrags „Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs“.  
Zu Betrieb und Unterhaltung gehören u. a. auch Schleusenkammern, Wehre, 
Schiffshebewerke, Kanalbrücken und Talsperren. Feste Schifffahrtszeichen  
(wie Leuchttürme und Baken) sowie schwimmende Schifffahrtszeichen (soge-
nannte Tonnen). 

Im Vergleich zu Schiene und Straße ist der Güterverkehr über die Wasser- 
straßen umweltfreundlicher, sicherer, energiesparender und kostengünstiger. 
So kann z. B. ein modernes Binnenschiff bis zu 50 Lkw ersetzen und so die  
Lebensqualität und Funktionsfähigkeit unserer Städte und Regionen erhöhen  
(weniger Lkw-Staus, Reduzierung von Lärm und Abgas). 



25

Neben der verkehrswirtschaftlichen Nutzung haben die Bundeswasserstraßen 
beachtenswerte Funktionen zur Wasserversorgung, Erhaltung der Vorflut für 
den Abfluss der Niederschläge und für Entwässerungszwecke, Abwendung 
von Hochwasser- und Eisgefährdung sowie zur preiswerten und sauberen 
Energiegewinnung. Gleichzeitig ermöglichen die Wasserstraßen eine umfang-
reiche Freizeit- und Erholungsnutzung und bieten Lebensraum für seltene 
Pflanzen und Tiere.

Die WSV hat insgesamt ca. 13.000 Beschäftigte (1.100 Azubis /2010) und 
stellt, nach der Bundeswehr noch (!) den höchsten Facharbeiter/-innenanteil  
im Bereich des Bundes. 13.000 Beschäftigte, das klingt fast nach einer  
„Mammutbehörde“. Doch darf nicht vergessen werden, dass die meisten der  
genannten Leistungen Eigenleistungen sind, also alle von den Beschäftigten 
selber erbracht und nicht vergeben werden. Vergabe, das zeigt die Erfahrung 
in der WSV ist in der Regel wesentlich teurer, nicht so zuverlässig und quali- 
tativ nicht mit Eigenleistung vergleichbar. Beachtet werden muss auch, dass 
die WSV im Bundeshaushaltsplan des BMVBS nur einen Anteil von insgesamt  
7,3 Prozent aller Ausgaben hat, der Anteil der Personalausgaben beträgt nur 
2,6 Prozent (Bundeshaushaltsplan 2011).

Doch – ungeachtet der riesigen Verantwortung, der (grundgesetzlich veran-
kerten) wichtigen Aufgaben, der außerordentlichen Klimafreundlichkeit des 
Gütertransportes auf der Wasserstraße und der wenigen Haushaltsmittel und 
noch geringeren Personalkosten soll die WSV besonders deutlich, gerade beim 
Personal sparen.

Dabei gefährden der seit Jahren stattfindende Personalabbau und Persona-
lumbau zulasten der Facharbeiter/-innen, die ständig wachsenden Aufgaben  
(z. B. Umsetzung von EU-Richtlinien), keine anständige Personalbemessung 
und Personalentwicklung und desaströse „Reform“-Visionen von Ministerial-

verwaltung und Politik schon jetzt die Handlungsfähigkeit der WSV. Damit  
es überhaupt noch läuft, arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen über ihre 
Grenzen hinaus.

Personalabbau führt nicht nur zu unerträglichen Belastungen sondern erst 
recht dazu, dass die Verbliebenen immer mehr neue Aufgaben mit zusätz- 
lichen Qualifikationen erledigen müssen. Ständiger Personalabbau gerade im 
Bereich der Facharbeiter/-innen und die Weigerung, die Auszubildenden un-
befristet zu übernehmen, hat eine Überalterung gerade der Bereiche, die den 
höchsten körperlichen Belastungen ausgesetzt sind, zur Folge. All das, die 
steigenden psychischen und physischen Belastungen und die Übertragung 
weiterer Tätigkeiten, die zusätzliche Qualifikationen erfordern, bringt den  
Kolleginnen und Kollegen meistens nicht mehr Geld. Bis sich hier Änderungen 
ergeben und sich die Wahrnehmung der Arbeitgeber für diese Arbeiten ver-
ändern und sich hier Änderungen ergeben, will und kann niemand mehr ab-
warten.

Deshalb müssen die Löhne und Gehälter der WSV-Beschäftigten deutlich  
verbessert werden, ganz besonders für die Kolleginnen und Kollegen im  
mittleren und einfachen Dienst, die mit handwerklichem Geschick Ufer und 
Anlagen instandsetzen, bei jeden Wetter draußen arbeiten oder für ein gerin-
ges Entgelt immer mehr Aufgaben übernehmen müssen.
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Beispiel Kommunale Versorgungsbetriebe

Ausgangslage
Die kommunale Energiewirtschaft hat Nachholbedarf – die Beschäftigten in 
den Betrieben der kommunalen Energieversorger sind in den Tarifrunden der 
letzten Jahre zum Teil deutlich hinter den Lohnsteigerungen zurückgeblieben, 
die für die Beschäftigen in der privaten Energieversorgung durchgesetzt wer-
den konnten. 

Dabei erledigen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Energiebran-
che dieselbe Arbeit! Der Grundsatz derselben Bezahlung ist jedoch schon seit 
vielen Jahren nicht mehr zutreffend. Daran wollen wir in der Tarifrunde 2012 
arbeiten! 

Entgeltsteigerungen in der privaten Energiewirtschaft im Vergleich
Ein Blick auf die aktuellen Tarifsteigerungen der privaten Energiewirtschaft,  
die zum Teil bis weit in das Jahr 2012 reichen, macht dies deutlich. Zum Bei-
spiel Vattenfall: Der Entgelttarifvertrag vom 1. Januar 2011 sieht eine lineare 
Tabellenerhöhung von 3,4 Prozent vor, bei einer Laufzeit von 13 Monaten.  
Die private Energiewirtschaft in Baden-Württemberg hat zum selben Zeitpunkt 
abgeschlossen, die Laufzeit beträgt 21 Monate, also bis 30. September 2012, 
dabei ist eine Erhöhung der Tabellen zum 1. Januar 2011 um 3,4 Prozent er-
folgt, die nächste Steigerung folgt zum 1. Januar 2012 um weitere 1,8 Pro-
zent. Die AVE Gruppe Hessen hat zum 1. April 2011 eine Entgelterhöhung  
um 3,25 Prozent vereinbart, eine weitere Steigerung zum 1. Mai 2012 um  
2,10 Prozent bei einer Gesamtlaufzeit von 23 Monaten. Oder auch die Energie 
Südwest: Der Entgelttarif wurde zum 1. April 2011 um 3,25 Prozent ange- 
hoben, zum 1. Mai 2012 erfolgt eine Steigerung um weitere 2,36 Prozent bei 
einer Laufzeit von 24 Monaten.

Schauen wir daneben auf die Entgeltsteigerungen, die in der letzten Tarifrun-
de des öffentlichen Dienstes im Jahr 2010 für den Bereich des TV-V vereinbart  
wurden: 2,1 Prozent ab 1. Januar 2010, dazu weitere 1,6 Prozent ab dem  
1. Januar 2011 bei einer Laufzeit von 26 Monaten – da muss keiner lange 
rechnen, um festzustellen, dass es eine große Lücke zwischen der Bezahlung 
der privaten und kommunalen Beschäftigten in der Energiewirtschaft gibt. 

Dabei bleiben vorangegangene Jahre außer Acht, in denen die Schere zwi-
schen den Entgelten der privaten und der kommunalen Energiewirtschaft 
ebenfalls immer weiter auseinanderging.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Nicht unbeachtet lassen darf man bei diesem Blick auf die Entwicklung in den 
Unternehmen, dass die oben erwähnten Entgelterhöhungen der privaten 
Energieversorger während der Diskussionen zur Energiewende vereinbart wur-
den, die laut Aussagen der Vorstände bei den Energieunternehmen Unsum-
men an Kosten verursachen soll. Und dass dies alles vor dem Hintergrund der 
„Euro-Krise“ vereinbart wurde, die tatsächlich ungeahnte Auswirkungen auf 
die gesamte Wirtschaft in Europa haben kann. Tatsächlich wird in den großen 
Energieunternehmen bereits mit „Gewinnverlusten“ gerechnet – ein Unwort 
des Jahres 2010 – die sich jedoch ausschließlich in den Zahlungen an die Akti-
onäre bemerkbar machen dürften! 

Die Energiewirtschaft in Deutschland steht nach wie vor sehr gut da und die 
kommunalen Energieunternehmen erwirtschaften auch weiterhin das Geld, 
das sie in Querverbundstrukturen an die Kommunen überweisen und damit 
zum Erhalt der klassischen Daseinsvorsorge beitragen. Gut funktionierende  
öffentliche Dienste sind notwendig für eine funktionierende Gesellschaft!
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Arbeitsbelastung durch Personalabbau
Hinzu kommt, dass in den letzten 20 Jahren auch in allen Bereichen der  
öffentlichen Wirtschaft und Verwaltung überproportional Arbeitsplätze abge-
baut wurden, mit den Folgen einer zunehmenden Arbeitsverdichtung und  
immer älter werdenden Belegschaften. Es ist mehr als an der Zeit, dass die  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den kommunalen Versorgungsunter-
nehmen eine deutliche Reallohnsteigerung erfahren, denn: sie sind es wert!

Damit die Schere nicht weiter aufgeht, werden wir kämpfen müssen. An Ar-
gumenten fehlt es uns nicht. Aber davon werden sich die Arbeitgeber kaum 
überzeugen lassen – wie wir aus leidvoller Erfahrung aus vergangenen Tarif-
runden wissen. Deswegen heißt jetzt unsere Aufgabe, eine breite Mitglieder-
diskussion in den Betrieben führen und neue Mitglieder für ver.di gewinnen.

Beispiel Abfallwirtschaft

Die kommunale Abfallwirtschaft steht derzeit vor großen Herausforderungen. 
Schon lange geht es in der Entsorgungsbranche nicht mehr darum, den Müll 
nur zu beseitigen. Abfälle werden gesammelt, befördert, gelagert, behandelt, 
verwertet oder beseitigt. Die umweltpolitischen Ziele – insbesondere das  
Recycling – stellen hohe Anforderungen an die Abfallwirtschaftsbetriebe und 
damit an die Kolleginnen und Kollegen aus den kommunalen Betrieben.

Mit Müll lässt sich Geld verdienen, und das nicht zu knapp. Und die Kollegin-
nen und Kollegen sagen ihren Arbeitgebern zu Recht: Wo bleibt unser gutes 
Geld für unsere gute Arbeit?

Wettbewerb auf Kosten der Kommunalen
Private Abfallentsorger versuchen, den Kommunalen das Wasser abzugraben, 
indem sie ihnen den Müll aus den Tonnen wegnehmen. Sind die Preise für  
Wertstoffe hoch, starten private Entsorger durch und versuchen, den Kommu-
nalen die Erlöse abzunehmen. Sobald die Preise wieder im Keller sind, werden 
die Tonnen wieder abgezogen und es bleibt dem öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger, seiner Verantwortung nachzukommen und die Entsorgungs-
sicherheit im Rahmen der Daseinsvorsorge sicherzustellen. Egal, ob er was  
daran verdienen kann oder nicht.

Privat vor Staat ist die falsche Devise
Aber nicht nur die privaten Entsorger suchen direkt die Schätze im Müll, auch 
die schwarz-gelbe Regierung stützt mit dem vorgelegten Gesetzesentwurf  
zur Neuordnung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes die Devise „Privat vor Staat“ 
und will einen Wettbewerb zulasten der kommunalen Entsorger vorantreiben. 
Die Zulassung gewerblicher Sammlungen bedeutet letztlich Wettbewerb  
zulasten guter Arbeits- und Tarifbedingungen der Beschäftigten. Denn die 
Vergabepraxis zeigt es immer wieder deutlich: Nicht der Wirtschaftlichste,  
sondern der Billigste bekommt den Zuschlag. Und da haben dann tarifgebun-
dene Betriebe in der Regel das Nachsehen, egal ob sie TVöD oder den Tarif-
vertrag der privaten Entsorger bezahlen. 

2 Elefanten pro Tag sind mehr als genug
Die Kolleginnen und Kollegen der Abfallwirtschaft stellen sich den bevorste-
henden Herausforderungen genauso wie sie tagtäglich bei Wind und Wetter 
ihren Mann bzw. ihre Frau stehen und den Bürgerinnen und Bürgern der  
Gemeinden und Städte die Straßen sauber halten und den Müll entsorgen. 
Tagtäglich werden Zigtausende Kilometer Straße gesäubert und Tausende  
Tonnen Müll abgeholt. Körperliche Schwerstarbeit. Ein einzelner Müllwerker 
bewegt pro Tag ca. 10 Gewichtstonnen Müll, das entspricht dem Gewicht von 
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zwei ausgewachsenen Elefanten. Mehr als genug! Doch die Arbeitsverdich-
tung nimmt weiter zu und wenn es nach vielen Arbeitgebern geht, dann  
muss noch mehr Leistung erbracht werden. Damit muss Schluss sein! 

Prävention und früherer Ausstieg
Diese Arbeit geht an der Gesundheit der Beschäftigten nicht spurlos vorüber. 
Regelungen für Leistungsgewandelte sind genauso notwendig wie eine ver-
stärkte Prävention. Gesundheitsschutz muss großgeschrieben werden, wenn 
es gelingen soll, dass Beschäftigte auch noch gesund ihre Rente genießen 
können. Dem Problem des demografischen Wandels – der Altersdurchschnitt 
in den Betrieben liegt bei über 48 Jahren – muss adäquat begegnet werden. 
Hierzu sind gute Altersteilzeitregelungen genauso notwendig, wie eine  
verstärkte Ausbildung und Übernahme. Vor uns liegt nun aber Entgeltrunde 
2012. Sie erfolgreich zu bestehen ist eine der nächste Schritt. Dann werden 
wir uns mit aller Energie den vorgenannten Themen zuwenden.

Kommunale Verantwortung = TVöD
Kommunen haben eine besondere Verantwortung gegenüber ihren Beschäf-
tigten. Dies war früher mal so etwas wie eine Selbstverständlichkeit und  
zeichnete sich insbesondere durch Treue der Arbeitgeber zum Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes aus. Heute lässt sich dagegen immer wieder feststellen, 
dass kommunale Unternehmen oftmals nicht anders agieren, als jeder ge- 
winnorientierte Unternehmer in der Branche. Um am Wettbewerb teilnehmen 
zu können, werden Töchter- oder Schwester-Unternehmen gegründet, Tarif-
bindung spielt plötzlich keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle. Ab-
senkungsforderungen der Arbeitgeber werden laut und auch die angeblich zu 
hohe Eingruppierung der Beschäftigten wird ins Spiel gebracht von manchem 
Arbeitgebervertreter. ver.di dagegen sagt klar: Die kommunale Abfallwirtschaft 
darf sich nicht auch noch durch Öffnung der Tarifbindung auseinanderdivi- 
dieren lassen. Kommunale Entsorgungsbetriebe müssen vielmehr im Kampf 

gegen das Gewinnstreben privater Entsorger zusammenhalten und dies durch 
ein deutliches JA zum TVöD auch klarstellen. Denn die Beschäftigten der  
Müllabfuhr und Straßenreinigung haben Arbeitsplatzsicherheit und gute Tarif- 
und Arbeitsbedingungen ver.dient!

Du bist mehr wert!
Die Erwartungen der Beschäftigten der kommunalen Entsorgungswirtschaft 
an die Tarifrunde öD 2012 sind vor dem Hintergrund der Herausforderungen, 
denen sich die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich stellen, hoch. Vielerorts 
wird laut: Es muss Geld ins Portemonnaie! Wir wollen endlich Kohle sehen! 
Gutes Geld für gute Arbeit muss her! Die Forderungen nach mehr Lohn wer-
den selbstbewusst in Vertrauensleutesitzungen und Mitgliederversammlungen 
formuliert. Und genau das ist es was die anstehende Tarifrunde für die Be-
schäftigten bringen muss: mehr im Geldbeutel! Die körperlich harte Arbeit für 
die Bürgerinnen und Bürger der Städte und Gemeinden ist mehr wert als 
Niedriglohn oder Mindestlohn. Es muss vielmehr deutlich anerkannt werden, 
was die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich auf der Straße leisten. In der  
Branche wird derzeit viel über Wertstoffe diskutiert. Es wird Zeit, dass endlich 
auch mal wieder darüber geredet wird, dass die Beschäftigten mehr wert sind, 
denn ohne sie wäre eine gute und sichere Daseinsvorsorge für die Allgemein-
heit nicht möglich. Du bist mehr wert!

Beispiel Wasserwirtschaft

Immer noch mehr als 13.000 Unternehmen sind der Branche Wasserwirtschaft 
zuzuordnen. In diesen Betrieben arbeiten mehr als 100.000 Menschen, von 
denen ca. 30.000 ver.di-Mitglieder sind. Die meisten Abwasserentsorger und 
eine Reihe kleinerer Wasserversorger, damit die überwiegende Zahl der Unter-
nehmen, wenden den TVöD an. Viele Großbetriebe, wie z. B. die Berliner 
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Wasserbetriebe, die Stadtentwässerung München und Köln wenden den  
Tarifvertrag Versorgungsbetriebe TV-V an, dem damit die größere Anzahl von 
Beschäftigten zugeordnet werden können. Dazu zählen insbesondere die 
Stadtwerke, bei denen im Regelfall die örtliche Wasserversorgung angesiedelt 
ist. 

In der Wasserwirtschaft gelten im Wesentlichen die folgenden Tarifverträge: 
1. TV öD
2. TV-V (insbesondere bei den Versorgern) 
3. AVEU (bei Stadtwerken im Osten)
4. Regionale: AGWE und TV-WW NW
5. Firmentarifverträge von veolia und Eurawasser 
6. Haustarifverträge 
Dazu kommen tariflose Zustände nach Austritt aus den Arbeitgeberverbänden 
(Situation besonders in den ostdeutschen Kommunen).

Hauptsächlich in den neuen Bundesländern gibt es Probleme wegen abge-
schlossener oder beabsichtigter Lohnabsenkungstarifverträge, mit der IG BCE 
abgeschlossene Dumpingtarifverträge (Lausitzwasser) oder der Entlohnung 
über Einzelarbeitsverträge (Fernwasserversorgung Thüringen).

Dies führt zu einer punktuellen Absenkung des Lohnniveaus und zum Druck 
auf die bestehenden Flächentarifverträge. 

In den Betrieben sind die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung meist aus- 
geschöpft, der Wettbewerb zwischen den Unternehmen wird über Personal-
kosten geführt. 

Gerade in den strukturschwachen Regionen im Osten gilt aber auch, dass die 
tarifgebundenen Wasserwirtschaftsunternehmen relativ hohe Entgelte zahlen.  

Dies wird auch häufig als Begründung für Absenkungsszenarien benannt. 
„Abtrünnige“ Unternehmen müssen wieder ans Flächentarifniveau herange-
führt werden. Der Wettbewerb darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten 
über Personalkosten geführt werden, gleiche Arbeit verdient gleichen Lohn. 
Für eine relativ homogene Branche wie die Wasserwirtschaft muss zwingend 
gleiches Lohn- und Gehaltsniveau erreicht werden.

Beispiel Auszubildende und junge Beschäftigte

Für junge Menschen ist eine gute Ausbildung von zentraler Bedeutung für ihre 
weitere (berufliche) Zukunft, während in ihrem unmittelbaren Umfeld, Ein-
richtungen und Maßnahmen der sozialen Sicherung zunehmend abgebaut 
werden, und prekäre Beschäftigungsverhältnisse das Normalarbeitsverhältnis 
mehr und mehr ablösen. Befristete Einstellungen, Beschäftigung zu Niedrig-
löhnen, unfreiwillige Teilzeit oder Berufseinstiege über Leih- und Zeitarbeit – 
weit unter dem tarifüblichen Lohnniveau – zeichnen die Perspektiven junger 
Menschen aus.

Als Grundvoraussetzung für einen qualifizierten Einstieg ins Berufsleben gilt 
nach wie vor der erfolgreiche Abschluss einer dreijährigen Berufsausbildung.  
Jedoch erhalten nicht alle Jugendlichen die Möglichkeit, diese grundlegende 
Qualifizierung zu durchlaufen. 

Ausbildungsplatzangebot
Den Ausbildungsplatzzahlen der Bundesagentur für Arbeit vom März 2011  
ist zu entnehmen, dass bundesweit 15.937 betriebliche Ausbildungsplätze 
fehlen. Zusätzlich befinden sich 28.712 junge Menschen in alternativen Maß-
nahmen – z. B. sogenannten „berufsvorbereitenden Qualifizierungsjahren“. 
Statistisch gesehen gelten sie damit als versorgt.
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Den Einrichtungen und Verwaltungen des öffentlichen Dienstes kommt auch 
in Bezug auf die berufliche Erstausbildung eine besondere Verantwortung zu. 
Zwar ist die Ausbildungsleistung im öffentlichen Dienst in den letzten Jahren 
relativ konstant geblieben – setzt man jedoch die 82.800 Auszubildenden ins 
Verhältnis zum Vollzeitäquivalent der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten, beträgt die Ausbildungsquote zum 30. Juni 2009 lediglich 3,7 Prozent.  
Relativ viele Ausbildungsverhältnisse gab es mit einer Quote von 6,7 Prozent 
beim Bund. Bei den Ländern lag die Quote nur bei 2,5 Prozent, im kommuna-
len Bereich bei 3,8 Prozent. Die Ausbildungsleistung der Privatwirtschaft hin-
gegen ist im gleichen Zeitraum mit 6,9 Prozent zu beziffern. 

Ausbildungsvergütung – auf einem existenzsichernden Niveau
Das Berufsbildungsgesetz schreibt vor, dass Auszubildende eine angemessene 
Vergütung zu erhalten haben, die zudem jährlich (Berufsausbildungsjahr) 
steigt. Eine Definition von angemessen gibt es nicht. Je nach Lebenssituation 
der Auszubildenden ist dies unterschiedlich. Viele Auszubildende verlassen im 

Zuge der Ausbildung das  
Elternhaus, wechseln den 
Wohnort, beziehen eine eigene 
Wohnung und finanzieren ihren 
Lebensunterhalt eigenständig. 
Ausbildungsvergütung hat 
längst nicht mehr den Zweck 
einer finanziellen Unterstützung 
– sie wird in der Regel gänzlich 
zur Existenzsicherung genutzt. 
Die durchschnittlichen Lebens-
haltungskosten in Deutschland 
(hier Studenten) sind beispiel-
haft der Tabelle zu entnehmen. 
In die Berechnung sind auch  
die laufenden Kosten für ein 
Auto mit aufgenommen, da 
nicht überall auf öffentlichen 
Nahverkehr zurückgegriffen werden kann, bzw. Fahrten z. B. zur auswärtigen 
Berufsschule nur unter erheblichem zeitlichen Mehraufwand zu bewältigen 
sind. Allerdings bleibt festzuhalten, dass in der Tabelle die Kosten für Kultur 
und Freizeit, also Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben nicht 
aufgeführt sind. 

Perspektiven nach der Ausbildung
Der erfolgreiche Ausbildungsabschluss ist längst kein Garant für einen Berufs-
einstieg mit existenzsichernder Perspektive. In der zurückliegenden Tarifrunde 
Bund/Kommunen 2010 ist es ver.di erstmalig gelungen, für Ausbildungsberufe 
nach dem Berufsbildungsgesetz, eine verbindliche Übernahmeregelung zu 
schaffen. 
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Grafik 32: Ausbildungsquoten im Vergleich

Durchschnitt der Lebenshaltungskosten  
in Deutschland

Miete inkl. Nebenkosten 258,64 Euro

Ernährung 156,21 Euro

Kleidung, Wäsche, Körperpflege 55,96 Euro

Laufende Ausgaben für ein Auto 125,25 Euro

Ausgaben für öffentliche  
Verkehrsmittel

34,84 Euro

Krankenversicherung, Arztkosten, 
Medikamente

74,61 Euro

Telefon, Internet, Rundfunk- und 
Fernsehgebühren

47,52 Euro

Lernmittel 36,89 Euro

Gesamtkosten (nur Auto) 755,09 Euro

Gesamtkosten (nur ÖPNV) 664,68 Euro

Gesamtkosten (Auto und ÖPNV) 789,93 Euro
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Allerdings ist der Rechtsanspruch auf Übernahme noch unter Bedingungen 
gestellt. Diese Bedingungen lassen sich betrieblich für Übernahmeregelungen 
nutzen. Sie können aber auch vom Arbeitgeber genutzt werden, um die  
Konditionen des Berufseinstiegs zu bestimmen. 

Wir beobachten zunehmend, dass Auszubildenden eine Weiterbeschäftigung 
nur dann angeboten wird, wenn sie eine deutlich niedrigere Eingruppierung  
annehmen. Hinzu kommt, dass diese Beschäftigungsverhältnisse oftmals  
befristet werden – von existenzsichernder Perspektive kann dann nicht mehr 
gesprochen werden.

Darum ist das Ziel einer verbindlichen Regelung zur unbefristeten Anschluss-
beschäftigung in Vollzeit und im erlernten Beruf nach wie vor aktuell. 

Die Entwicklung der Altersstruktur im öffentlichen Dienst unterstreicht zudem 
die Notwendigkeit zur Neueinstellung junger Menschen. Das Durchschnitts- 
alter aller Beschäftigten betrug 2010 rund 44 Jahre und liegt damit höher als 
in den Jahren zuvor. Mitte 2010 waren rund 1,1 Millionen der 4,6 Millionen  
Beschäftigten oder 24 Prozent jünger als 35 Jahre, während 2,5 Millionen 
oder 54 Prozent zwischen 35 und 54 Jahren alt waren. 1,0 Millionen Personen 
waren 55 Jahre und älter, das entspricht einem Anteil von rund 22 Prozent.

Besuch der auswärtigen Berufsschule
Wenn im Rahmen der Ausbildung der Besuch einer auswärtigen Berufsschule 
erforderlich ist, entstehen den Auszubildenden zusätzliche Fahrtkosten, die 
nicht durch ein ÖPNV-Ticket abgedeckt werden. Ist die Berufsschule sogar  
so weit vom Wohnsitz entfernt, dass eine tägliche Heimfahrt nicht zumutbar 
ist, entstehen darüber hinaus Kosten für eine Unterkunft. Die aktuell gültige 
Tarifregelung sieht nur die freiwillige Übernahme dieser Kosten durch den 
Ausbildenden vor. Immer häufiger wird die Kostenübernahme zur Disposition 

gestellt. Die dadurch entstehenden Mehrbelastungen für die Auszubildenden 
stellen angesichts des geringen finanziellen Spielraums eine kaum tragbare 
Zumutung dar. Auch wenn die Berufsschule ein eigenständiger Teil der dualen 
Ausbildung ist, stellt die Teilnahme am Berufsschulunterricht eine ausbildungs-
vertragliche Pflicht jedes Auszubildenden dar. Demzufolge sind die für den  
Besuch der Berufsschule anfallenden Kosten nach Auffassung von ver.di durch 
den Ausbildenden zu übernehmen.

Zeitplan der Tarifrunde 2012

Am 27. Oktober 2011 hat die Bundestarifkommission für den öffentlichen 
Dienst (BTK) die Kündigung der Entgelttabellen zum 29. Februar 2012 be-
schlossen. Der Startschuss für die Forderungsdiskussion unter unseren Mit-
gliedern in den Betrieben und Bezirken ist damit gefallen. Die Forderungen für 
die Tarif- und Besoldungsrunde 2012 werden von der BTK am 9. Februar 2012 
beschlossen. 

Mit den Arbeitgebern von Bund und VKA sind folgende Verhandlungstermine 
vereinbart: Verhandlungsauftakt bzw. erste Verhandlungsrunde am 1. März 
2012, zweite Verhandlungsrunde am 12./13. März 2012 und die dritte  
Verhandlungsrunde findet am 28./29. März 2012 statt. 

Wenn bis dahin keine Einigung erzielt werden kann, würde im April die 
Schlichtung folgen und wenn auch danach noch kein Ergebnis vorliegt, dann 
müsste im Rahmen einer Urabstimmung über einen Erzwingungsstreik ent-
schieden werden.￼
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Abschlüsse in ausgewählten Branchen Zentrale Abschlüsse

Ausgewählte Abschlüsse

ver.di Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Beiträge  
von Sabine Müller-Unland, Sigrid Müller, Dr. Sabine Reiner, Josef Fehland,  
Dr. Dierk Hirschel, Ronny Keller, Bearbeitung Alexander Wegner. 
Stand November 2011

Große Branchenunterschiede
Tarifentwicklung 2000–2011

Quelle: WSI-Tarifarchiv
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Abschluss Tarifbereich Ergebnis

18. 02. 2010 Metallindustrie  
Nordrhein-Westfalen (Pilotabschluss)

320,– € Pauschale insg. für Mai 2010 – März 2011
2,7 % ab 01. 04. 11, Laufzeit bis 31. 03. 12

27. 02. 2010 Öffentlicher Dienst  
Bund, Gemeinden

1,2 % ab 01. 01. 10
0,6 % Stufenerhöhung ab 01. 01. 11
0,5 % Stufenerhöhung ab 01. 08. 11
240,– € �Einmalzahlung im Januar 2011,  

Laufzeit bis 29.02.12

WSI

Grafik 33: Lohnentwicklung Branchenvergleich

Abschluss Tarifbereich Ergebnis

18. 02. 2010 Metallindustrie  
Nordrhein-Westfalen (Pilotabschluss)

320,– € Pauschale insg. für Mai 2010 – März 2011
2,7 % ab 01. 04. 11, Laufzeit bis 31. 03. 12

27. 02. 2010 Öffentlicher Dienst  
Bund, Gemeinden

1,2 % ab 01. 01. 10
0,6 % Stufenerhöhung ab 01. 01. 11
0,5 % Stufenerhöhung ab 01. 08. 11
240,– € �Einmalzahlung im Januar 2011,  

Laufzeit bis 29.02.12

21. 04. 2010 Chemische Industrie 550,– € Pauschale insg. für 11 Monate, zusätz- 
liche Einmalzahlung von 260,– € für nicht krisen
betroffene Betriebe, Laufzeit regional unterschiedlich 
bis 03/04/05/2011

23. 06. 2010 Energiewirtschaft  
Nordrhein-Westfalen (GWE-Bereich)

2,6 % ab 01. 07. 10, Laufzeit bis 30. 06. 11

WSI


